
2008-04-11 Stadt Dessau-Roßlau  
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: DR/BV/136/2008/II-EB 

Einreicher: Eigenbetrieb Stadtpflege Dessau 
 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 14.04.2008     

Betriebsausschuss 
Eigenbetrieb Stadtpflege 

öffentlich 14.05.2008     

 
 
Titel: 
 
Maßnahmebeschluss - Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung 
Birnbaumweg 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Die Straßenbeleuchtung im Birnbaumweg OT Waldersee wird durch den 
Eigenbetrieb Stadtpflege erneuert bzw. erweitert.  

2. Bei der Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage im 
Birnbaumweg handelt es sich um eine beitragspflichtige Maßnahme gemäß § 
1 Abs.1 i.V.m. § 2 Abs. 1, Zi. 5d Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt 
Dessau.  

 
 
Gesetzliche Grundlagen: GemHVO-GO LSA,  

Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Dessau 
Wirtschaftsplan 2008 „Stadtpflege“ 

Bereits gefasste und/oder zu ändernde 
Beschlüsse: 

 

Vorliegende Gutachten und/oder 
Stellungnahmen: 

 

Hinweise zur Veröffentlichung:  
 
 
Finanzbedarf/Finanzierung: 
 
 
Ausgaben:   18.600 Euro aus Position Finanzmittel lfd. Nr. 1 „Investitionen 
              Straßenbeleuchtung“ im Vermögensplan Anlage 2  
              Seite 14 des Wirtschaftsplanes 2008 des Eigenbe- 
              triebes Stadtpflege 
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Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Moritz 
Betriebsleiterin 
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Anlage 1: 
 
Der Ortschaftsrat des OT Waldersee hat das Anliegen der Bewohner des 
Birnbaumweges, die Straßenbeleuchtung zu erneuern und zu erweitern, seit Oktober 
2006 wiederholt an die Verwaltung herangetragen (letztes Protokoll der 
Ortschaftsratssitzung vom 29.01.08). Durch verschiedene Umstände, personelle 
Veränderungen im Tiefbauamt, schrittweise Übertragung der Aufgabe 
„Straßenbeleuchtung“ an den Eigenbetrieb Stadtpflege sowie die Verwendung der 
Haushaltsmittel für dringendere Maßnahmen wurde die Maßnahme mehrfach 
verschoben.  
Der Ortschaftsrat wurde ebenfalls darüber in Kenntnis gesetzt, dass es sich um eine 
nach Straßenausbaubeitragssatzung beitragspflichtige Maßnahme handelt. In 
Abständen wurde der Ortschaftsrat zum Sachstand informiert. 
 
Beschreibung der Maßnahme: 
 
Der Birnbaumweg wurde im Zuge der Erneuerungsmaßnahmen nach dem 
Hochwasser 2002 ausgebaut. Im Zuge des Ausbaus wurden für die 
Straßenbeleuchtungskabel Leerrohre verlegt. Da bis auf 2 Leuchten (veraltete 
Holzmasten, Versorgung über Freileitung) im Birnbaumweg keine 
Straßenbeleuchtung vorhanden war, konnte diese auch nicht im Rahmen der 
„Hochwassermaßnahmen“ erneuert werden. Folglich stellt die 
Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung eine selbständige Maßnahme dar, 
für die im Sinne der Aufwandsspaltung gem. § 9 i Straßenausbaubeitragssatzung der 
Stadt Dessau Beiträge erhoben werden müssen.  
Die Maßnahme umfasst die Verlegung des Kabels einschl. aller Neben- und 
Anpassungsarbeiten, die Lieferung und Montage von 12 Stück Leuchten sowie alle 
elektrotechnischen Leistungen. Eine ausführliche Kostenschätzung ist als Anlage 
beigefügt. Die Leuchtenauswahl erfolgte in Anlehnung an das 
Straßenbeleuchtungskonzept der Stadt Dessau.  
 
Aufgrund der Verkehrssituation ist der Birnbaumweg nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der 
Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Dessau einzuordnen. 
 
Daraus ergibt sich eine Beitragspflicht der Anwohner von 60 v. H. der entstandenen 
Kosten. Bei einer veranschlagten Kostenschätzung in Höhe von EUR 18.600,-- 
wären von den Anwohnern EUR 11.160,-- zu tragen. 
 
Die Information der Anwohner soll gemäß der Terminplanung (Anlage 5) nach 
Zustimmung zur Durchführung der Maßnahme durch den Oberbürgermeister 
erfolgen. 
 
Die Kostenkalkulation basiert auf Angeboten der Lieferanten mit einer Preisbindung, 
die in Übereinstimmung zur vorgeschlagenen Terminplanung steht.  
 
 
Anlage 2-4: Kostenermittlung  
Anlage 5: Terminkette Realisierung 
 


